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Kleine Anfrage A 'W

der Abgeordneten Dr. Patrick Breyer und Angelika Beer (PIRATEN)

und V

Antwort

der Landesregierung - Minister f¿r Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und
lªndliche Rªume _

Umgang mit Aufsuchungs- und Bewilligungsantrªgen betreffend
Kohlenwasserstoffvorkommen in Schleswig-Holstein (Nachfrage)

1. Das MELUR hat unter anderem in einem Gesprªch mit B¿rgerinitiativen ge-
gen Fracking zugesagt, Antrªge auf Bewilligung der Fºrderung von Erdgas
oder Erdºl zu verºffentlichen, wenn der Antragsteller nach Ä 14 Absatz 1

- BBergG Vorrang vor anderen Antragstellern genieÇt. Zurzeit liegt mindestens
ein Antrag auf Bewilligung der Fºrderung von Kohlenwasserstoffen in Schles-
wig-Holstein vor.

Ist dieser Antrag verºffentlicht und, wenn ja, wo? Wenn nein, warum nicht?

Nein, f¿r das betroffene Gebiet liegen sowohl ein Bewilligungsantrag als auch ein
Antrag auf eine Aufsuchungserlaubnis vor. Beide Antrªge befinden sich noch in Be-
arbeitung. Das beantragte Bewilligungsfeld liegt innerhalb des beantragten Erlaub-
nisfeldes, so dass der Schutz der Betriebs- und Geschªftsgeheimnisse der antrag-
stellenden Firma einer Verºffentlichung entgegensteht.

2. Die Landesregierung hat zugesagt, den Landtag in nicht-ºffentlicher Sitzung
unaufgefordert und unter Angabeder betroffenen Gebiete von eingegangenen
Aufsuchungs- und Bewilligungsantrªgen zu informieren und Kartenmaterial
zur Verf¿gung zu stellen (Drs. 18/1205).
a) Wann sind die gegenwªrtig anhªngigen und die Ende 2013 bearbeiteten

Aufsuchungs- und Bewilligungsantrªge eingegangen?



Bei den gegenwªrtig anhªngigen und die Ende 2013 bearbeiteten Aufsu-
chungs- und Bewilligungsantrªgen handelt es sich um 2 Antrªge auf Bewilli-
gungen und 6 Antrªge auf Aufsuchungserlaubnisse. 3 Antrªge (2 Aufsu-
chungserlaubnisse und eine Bewilligung), welche zwischen dem 17. April und
dem 25. April beim LBEG eingegangen sind, sind noch nicht beschieden. Die
Namen der Felder kºnnen nicht genannt werden, da die Namen R¿ckschl¿sse
auf die betroffenen Gebiete zulassen. Folgende Antrªge sind dar¿ber hinaus
beim LBEG eingegangen:

Antrag Elmshorn Eingang _BEG 10.09.20ò
. Antrag Gettorf Eingang _BEG 07.09.20'
Antrag sierup Eingang _BEG 07.08.20*
Antrag Warnau  Eingang _BEG 09.08.20
Antrag Angeln g Eingang _BEG 18.04.20'
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b) Wann ist der Landtag ¿ber ihren Eingang jeweils informiert worden?
¦bersendung an Wirtschafts- und nachrichtlich an Umwelt- und Agraraus-
schuss:
¦ber die drei Antrªge, die noch nicht beschieden wurden und den Antrag
f¿r das Feld Angeln wurde der Wirtschafts- und nachrichtlich der Umwelt-
und Agrarausschuss mit Nachricht vom 17.07.2013 informiert.

¦ber die Felder Gettorf, Elmshorn, Warnau und Sterup wurde der Umwelt-
und Agrarausschuss in nicht ºffentlicher Sitzung erstmals am 21.11.2012
unterrichtet.
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3. Die Landesregierung ist der Meinung, wenn ein Vorhaben "erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann", sei eine Umweltvertrªglichkeitspr¿-
fung mit ¥ffentlichkeitsbeteiligung durchzuf¿hren (Drs. 18/1205).

a) Teilt die Landesregierung unsere Auffassung, dass eine Umweltvertrªg-
lichkeitspr¿fung gerade der Ermittlung dienen soll, ob ein Vorhaben "er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kanrē"'? Wenn ja, wieso
glaubt die Landesregierung vorab entscheiden zu kºnnen, ob die Umwelt-
vertrªglichkeitspr¿fung notwendig ist oder nicht?

Die Vorgaben f¿r die Vorpr¿fungen im Einzelfall und die Durchf¿hrung von
Umweltvertrªglichkeitspr¿fungen sind im Gesetz ¿ber die Umweltvertrªg-
lichkeitspr¿fung geregelt. _

F¿r bergbauliche Vorhaben gilt zudem die Richtlinie ¿ber die Umweltver-
trªglichkeitspr¿fung bei bestimmten ºffentlicher- und privaten Projekten
(RL 2011/92/EG) und die Verordnung ¿ber die Umweltvertrªglichkeitspr¿-
fung bergbaulicher Vorhaben.



b) Unter welchen Voraussetzungen kann die Aufsuchung oder Fºrderung von
Erdºl oder Erdgas nach Auffassung der Landesregierung "erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen" haben?

Siehe Antworten zu c).

c) Hªlt die Landesregierung "erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen"
insbesondere f¿r mºglich bei
=ü hydromechanischem Aufbrechen von Gesteinsschichten zur Aufsu-

chung oder Gewinnung von Erdºl- oder Erdgas (Fracking)

Ja, insbesondere bei Einsatz von Frackfl¿ssigkeiten die wassergefªhr-
dende, human- oder ºkotoxische Stoffe enthalten.

-=ü untertªgiger Ablagerung fl¿ssigerAbfªlle, die bei Fracking-Fºrderungen
anfallen

Ja.

-ü untertªgiger Ablagerung fl¿ssiger Abfªlle, die bei der sonstigen Fºrde-
rung von Erdºl oder Erdgas anfallen .

Ja.

~=ü (Probe-)Tiefbohrungen, die in den Grundwasserleiter eindringen oder
diesen durchstoÇen sollen

Ja. -

=ü (Probe-)Tiefbohrungen, bei denen Bohrfl¿ssigkeiten eingebracht wer-
den sollen?

Ja.

Um eine belastbare Bewertung Ăerheblicher nachteiliger Umweltauswir-
kungenñ abzugeben, bedarf es jedoch der Pr¿fung im Einzelfall.

d) Hat die Landesregierung durch Weisung an das LBEG sichergestellt, dass
in diesen Fªllen tatsªchlich eine Umweltvertrªglichkeitspr¿fung erfolgt?
Wenn ja, wann?

Nein, eines allgemeinen Erlasses hierzu bedarf es nicht (Pflicht zur Vorpr¿-
fung im Einzelfall- s. Antwort zu Frage 3.a)). lm ¦brigen wird das MELUR
¿berjeden eingehenden Antrag vom LBEG unverz¿glich informiert. ¦ber
die Fachaufsicht stellt das MELUR bei Bedarf sicher, dass o.g. Rechtsauf-
fassung zur Anwendung kommt.

4. Sind in Verfahren auf Erteilung von Aufsuchungserlaubnissen oder Bewilli-
gungen Arbeitsprogramme vorgelegt worden, die (unter anderem) Kohlen-
wasserstoffe betreffen, welche nur mithilfe des Fracking-Verfahrens gefºrdert












